
Herausgeber: Kreis Warendorf – Der Landrat Erscheint in der Regel zweimal monatlich (1. u. 3. Freitag) 

Telefon: 0 25 81 / 53-10 32  Fax: 0 25 81 / 53-10 99 bei Bedarf auch zusätzlich 
eMail: amtsblatt@kreis-warendorf.de  

Druck und Vertrieb: Kreis Warendorf Ein Abonnement kann für eine Jahresgebühr in Höhe von 

Haupt- und Personalamt  Postfach 11 05 61 48207 Warendorf 48,- € abgeschlossen werden . Bestellungen sind an das 
 Haupt- und Personalamt zu richten. 

   

 Alle Amtsblätter konnen kostenfrei auf der Internetseite
 www.kreis-warendorf.de unter der Rubrik “Amtsblatt“ 

 abgerufen werden. 

 

 

  
   
 
 

 AMTSBLATT 
 Amtliches Bekanntmachungsorgan 
 
 

Jahrgang 2018 
 
 
 

Ausgabe - Nr. 11 
 
 
 

Ausgabetag 02.03.2018 
 
 
 
 
 
Nummer Datum Gegenstand Seite 
 
 

  STADT TELGTE  
 
73 27.02.18 a) Widmung von Straßen und Wegen 146 – 149   
 
74 22.02.18 b) 9. Änderung der ordnungsbehördlichen Verord-

nung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen in der Stadt Telgte 
vom 18. Juni 2007 150 – 151  

 
 
  SPARKASSE MÜNSTERLAND OST 
 
75 22.01.18 Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches 152 
 
 
  JAGDGENOSSENSCHAFTEN BEELEN 
  JAGDBEZIRKE I, II a und III 
 
76 21.02.18 Einladung zu den aufgeführten Jagdgenossen-

schaften am 06.03., 07.03. und 08.03.18 153 
 
 
 
 
 
   

des Kreises Warendorf 
der Stadt Ahlen 
der Abwasserbetrieb TEO AöR 
der Stadt Telgte 
der Volkshochschule Warendorf 
der Sparkasse Beckum-Wadersloh 
der Sparkasse Münsterland Ost 
der Wasserversorgung Beckum GmbH 
der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG 



 
 

 
Nr. Datum Gegenstand Seite 

 

 

 

2 

  JAGDGENOSSENSCHAFTEN  
  SASSENBERG I-IV 
 
77 21.02.18 Einladung zur Genossenschaftsversammlung am 

20.03.18 154 
 
 
  JAGDGENOSSENSCHAFTEN  
  FÜCHTORF II – IV 
 
78 21.02.18 Einladung zur Genossenschaftsversammlung am 

22.03.18 155 
 
   
  REDAKTIONELLES 
 
79  Veröffentlichung des Amtsblattes des Kreises  

Warendorf in der 13. Kalenderwoche 156 
 
 
  KREIS WARENDORF 
 
80 21.02.18 Öffentliche Bekanntmachung von Verwaltungsent-

scheidungen 157 – 160  
 
  
 
 
  
   
   
  
 
    



 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Widmung von Straßen und Wegen 

 

 
 
Der Rat der Stadt Telgte hat in seiner Sitzung am 22.02.2018 folgenden Beschluss ge-
fasst: 
 
„Die nachstehend aufgeführten Straßen und Wege werden gemäß § 6 des Straßen- und 
Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23.09.1995 (GV 
NRW 1995 S. 1028) in der zurzeit geltenden Fassung dem öffentlichen Verkehr gewid-
met: 
 
 

1. Als Gemeindestraßen (Anliegerstraßen) werden gewidmet: 
 
 Innerhalb des Bebauungsplangebietes „Telgte Süd-Ost“ (Anlage 1) 
 Gemarkung Telgte-Kirchspiel Flur 29  
 
 - Hölderlinstraße (Teilflächen der Flurstücke 498 und 500) 
 

 
2. Als gemeinsame Fuß- und Radwege werden gewidmet: 

 
Innerhalb des Bebauungsplangebietes „Telgte Süd-Ost“ (Anlage 2) 
Gemarkung Telgte-Kirchspiel Flur 29  
 
- Wegeverbindung  zwischen der „Arendtstraße“ und der „Hölderlinstraße“  
  (Flurstück 510, Teilflächen der Flurstücke 500 und 543) 

  
 - Wegeverbindung im Bereich der „Hölderlinstraße“ (Flurstück 502) 
 
 
Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vorgenannten 
Widmungen beziehen sich auf die Straßen- und Wegeflächen, die in den als Anlage 1 
und 2 beigefügten Übersichtsplänen dargestellt sind. Die Übersichtspläne sind Bestand-
teil dieser Widmungsverfügung. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann binnen eines Monats vom Tage dieser Bekanntmachung an 
Klage vor dem Verwaltungsgericht Münster (Piusallee 38, 48147 Münster) erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Ge-
schäftsstelle zu erheben.  

Der Bürgermeister 

146



Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Ur-
schrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
 
Telgte, 27.02.2018 
 
 
Stadt Telgte 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. Pieper 
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Anlage 1148



Anlage 2149
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Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 312131733 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  22. Januar 2018 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
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Redaktionelles  

 

 

 

 

 

Veröffentlichung des Amtsblattes des Kreises Warendorf in der  

13. Kalenderwoche 

 

In der 13. Kalenderwoche erscheint das Amtsblatt am 29.03.2018. 

Die Abgabefrist endet am 27.03.2018 um 11 Uhr. 

 

 

Im Auftrag 

 

 

Schallau 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herrn Bela Janos Bartha 
 
letzte bekannte Anschrift: Antoniusstr. 4, 59269 Beckum 
mit Schreiben vom          : 21.02.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/13/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 21.02.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 
 

Herrn Victor-Ionut Enache 
 

letzte bekannte Anschrift: Ostseestraße 1, 45665 Recklinghausen 
mit Schreiben vom          : 21.02.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/OV/13/JP 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 21.02.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Ramadan Yabandzhiev, zuletzt 

wohnhaft in Bergamtsstraße 2 59229 Ahlen mit Schreiben vom 28.02.2018, 

Aktenzeichen 3910/473649 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 0.14, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Milka Yabandzhieva, zuletzt 

wohnhaft in Bergamtsstraße 2 59229 Ahlen mit Schreiben vom 28.02.2018, 

Aktenzeichen 3910/473649 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Ahlen, Zimmer 0.14, 

Raiffeisenstraße 11, 59229 Ahlen, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 

werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Hasan Hamsi, zuletzt wohnhaft in 

Neubeckumer Straße 122 59269 Beckum mit Schreiben vom 27.02.2018, Aktenzeichen 

3200/425000 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben durch 

öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Beckum, Zimmer 206, 

Alleestraße 72 -74, 59269 Beckum, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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